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1. Definition RGZS 

  
Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) vergibt ihre Kredite nicht direkt, sondern reicht sie über die 
Hausbanken, also über die Geschäftsbanken aus. Die mit der Ausreichung des Kredites verbundenen Ausfallrisiken trägt 
prinzipiell die Hausbank. Banken und Sparkassen richten die Kreditvergabe unter Kosten- und Ertragsgesichtspunkten aus. 
Um den Zugang zu öffentlichen Förderkrediten auf breiter Basis dauerhaft zu sichern, ist es deshalb erforderlich, durch 
differenzierte Konditionen den jeweiligen Risiken des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Das Risikogerechte Zinssystem 
(RGZS) ermöglicht dies, indem es die wirtschaftlichen Verhältnisse Ihres Unternehmens und die vorhandenen 
Kreditsicherheiten berücksichtigt. 
 
Banken beurteilen bei der Kreditvergabe neben Ihrer Vermögens- und Ertragslage auch weitere Faktoren, die die 
Zukunftsaussichten Ihres Unternehmens wesentlich prägen. Mangelnde Informationen wirken sich erfahrungsgemäß negativ 
auf die Bonitätseinstufung aus. Deshalb zahlt es sich aus, die Hausbank umfassend zu informieren. Gründe, die zu einer 
konkreten Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich Bonität und Besicherung geführt haben, sollte man sich erläutern 
lassen, um zu erkennen, durch welche Maßnahmen sich die Einschätzung und Bepreisung verbessern ließen. Das RGZS 
setzt auf Wettbewerb. Selbst bei gleicher Bonitäts- und Besicherungseinstufung können die Hausbanken unterschiedlich 
hohe Zinssätze für angebracht erachten. Insofern kann es ratsam sein, bei mehreren Banken oder Sparkassen 
Vergleichsangebote einzuholen. Die Angemessenheit eines Zinsangebots ist im RGZS verhandelbar. Je niedriger das 
Ausfallrisiko innerhalb einer Bonitätsklasse und je werthaltiger die Besicherung innerhalb einer Besicherungsklasse, desto 
deutlicher sollte sich der individuelle Angebotszinssatz von der maximal zulässigen Preisobergrenze abheben. 
 

2. Ermittlung des Zinssatzes 

  

Im RGZS zahlt jeder Kreditnehmer für seinen Förderkredit einen individuell zu vereinbarenden Zinssatz. Die ISB legt diesen 
Zinssatz nicht einzelfallbezogen fest, sondern gibt lediglich maximal zulässige Zinsobergrenzen vor. Die Hausbank kalkuliert 
das Zinsniveau, das sie unter Berücksichtigung der damit verbundenen Ausfallrisiken für den konkreten Einzelfall für 
angemessen erachtet, in Abhängigkeit von der Bonität und der Werthaltigkeit der Besicherung nach einem 4-stufigen 
Schema. 
 
Dabei gilt der Grundsatz: Je besser die wirtschaftlichen Verhältnisse und je werthaltiger die gestellten Sicherheiten, desto 
geringer die Risiken und desto zinsgünstiger das Angebot. Insofern können Sie Ihre Zinskonditionen durch entsprechende 
Aktivitäten positiv beeinflussen. 
 
 

2.1. Ermittlung der Bonität  
 
Um zu beurteilen, ob der potenzielle Kreditnehmer grundsätzlich in der Lage wäre, die aus einer Kreditgewährung 
resultierenden Zins- und Tilgungszahlungen ordnungsgemäß zu erbringen, analysiert die Hausbank die wirtschaftlichen 
Verhältnisse. Hierzu benötigt sie i. d. R. aktuelle Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen bzw. ggf. 
Einnahme-Überschuss-Rechnungen. Zudem verschafft sich die Hausbank ein Bild über weitere Faktoren. Dies sind 
beispielsweise erwartete Unternehmensentwicklung, kaufmännische und technische Qualifikationen, Führungsqualitäten 
und eventuelle Risikofaktoren. 
 
Bei Gründungsvorhaben stellt die Hausbank vor allem auf qualitative Faktoren ab. Hierzu zählen Gründungskonzept, 
Gründungsperson(en) und Markteinschätzung, bei Unternehmensübernahmen auch das Übernahmekonzept. Zur 
Einstufung der Risiken, die mit einer eventuellen Kreditvergabe verbunden sind, verwendet die Hausbank ein 
Ratingverfahren oder andere Bewertungsmodelle. Im Hinblick auf Förderkredite ordnet die Hausbank den Kreditnehmer in 
so genannte Bonitätsklassen ein: 
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Bestimmung der Bonitätsklassen 

Bonitätsklasse Bonitätseinschätzung 
durch die Hausbank 

Risikoeinschätzung 
durch die Hausbank 

1-Jahres-
Ausfallwahrscheinlich-
keit1 des Kreditnehmers 

1 ausgezeichnet niedrig bis 0,10 % 

2 sehr gut | über 0,10 % bis 0,40 % 

3 gut | über 0,40 % bis 1,20 % 

4 befriedigend | über 1,20 % bis 1,80 % 

5 noch befriedigend | über 1,80 % bis 2,80 % 

6 ausreichend | über 2,80 % bis 5,50 % 

7 noch ausreichend hoch über 5,50 % bis 10,00 % 
 
Beispiel: 
Die Hausbank schätzt die wirtschaftlichen Verhältnisse als befriedigend ein. Im Ratingverfahren ermittelt sie eine 1-Jahres- 
Ausfallwahrscheinlichkeit von 1,5 %. Daraus ergibt sich die Bonitätsklasse 4. 
 
 

2.2. Ermittlung der Besicherungsklasse 
 
Sicherheiten dienen der Hausbank zur Begrenzung des Kreditverlusts für den Fall, dass ein Kreditnehmer laufende Zins- 
und Tilgungsverpflichtungen nicht erbringen kann. Die zur Absicherung des Kredits vorgesehenen Sicherheiten, z. B. 
Grundschulden oder Sicherungsübereignungen, werden von der Hausbank bewertet. Hierbei schätzt sie ein, welcher Anteil 
des Kredits durch erwartete Erlöse aus den Sicherheiten voll werthaltig abgedeckt werden kann (Werthaltigkeit der 
Besicherung). Der erwartete Wiederverkaufswert bestimmt sich u. a. durch die Art der Sicherheit, die Wertbeständigkeit, die 
Marktgängigkeit und den allgemeinen technischen Fortschritt. Bei schwachen Sicherheiten kann durch eine Bürgschaft der 
ISB bzw. Bürgschaft der Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz eine erhebliche Verbesserung der Absicherungssituation erreicht 
werden (siehe hierzu Seite 3).  
 
Für die Gewährung von Förderkrediten ordnet die Hausbank die Sicherheiten wie folgt ein: 
 

Bestimmung der Besicherungsklassen 

Besicherungsklasse Werthaltige Besicherung in % 

1 70 % und mehr 

2 unter 70 % und über 40 % 

3 bis 40 % 
 
Beispiel: 
Die Hausbank ermittelt, dass eine Grundschuld den Kredit zu 55 % abdeckt. Daraus ergibt sich Besicherungsklasse 2. 
 
 
  

                                                 
1 Die 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit drückt die anhand von Erfahrungswerten ermittelte Wahrscheinlichkeit aus, dass der Kreditnehmer inner- 
    halb eines Jahres zahlungsunfähig wird. Bei längerfristigen Krediten liegt die Ausfallwahrscheinlichkeit bezogen auf die Gesamtlaufzeit des Kre- 
    dits um ein Vielfaches höher. Für 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeiten über 10,00 % ist eine Antragstellung nicht möglich (Bei haftungsfreige- 
    stellten Krediten liegt die Obergrenze der 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit bei 5,5 %) 
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2.3. Ermittlung der Preisklasse 
 
Aus der Kombination von Bonitätsklasse und Besicherungsklasse ergibt sich die Preisklasse. 
 

Bestimmung der Preisklasse2 

Bonitätsklasse 
(1-Jahres-Ausfall-
w ahrscheinlichkeit) 

Besicherungsklasse 
(Werthaltige Besicherung) 

1 
(≥ 70 %) 

2 
(> 40 % und < 70 %) 

3 
(≤ 40 %) 

1 (≤ 0,10 %) A A A 

2 (> 0,10 % und ≤ 0,40 %) A B D 

3 (> 0,40 % und ≤ 1,20 %) B D G 

4 (> 1,20 % und ≤ 1,80 %) C E G 

5 (> 1,80 % und ≤ 2,80 %) D F H 

6 (> 2,80 % und ≤ 5,50 %) E H I 

7 (> 5,50 % und ≤ 10,00 %) H I - 
 
Beispiel: 
Aus dem Zusammentreffen von Bonitätsklasse 4 und Besicherungsklasse 2 ergibt sich die Preisklasse E. 
 

2.4. Festlegung der individuellen Kundenkonditionen  
 
Im Rahmen des RGZS gibt die ISB maximal zulässige Zinsobergrenzen vor. Welche Zinssätze im Einzelfall zulässig sind, 
zeigt die Konditionenübersicht der ISB (www.isb.rlp.de) auf.  
Die Maximalwerte wurden so kalkuliert, dass sie grundsätzlich für die Hausbanken für die jeweils ungünstigste Bonitäts- und 
Besicherungskonstellation der jeweiligen Preisklasse noch kostendeckend sein sollten. Jede Preisklasse deckt aber eine 
Spannweite unterschiedlicher Konstellationen von Bonität und Besicherung ab. Insofern sollten die individuellen 
Zinskonditionen in der praktischen Anwendung die maximal zulässigen Obergrenzen oft unterschreiten. Die maximale 
Zinshöhe wird zwischen Kreditnehmer und Hausbank für die gesamte Kreditlaufzeit bzw. die Zinsbindungsfrist individuell 
vereinbart. 
 
Beispiel: 
Im obigen Beispielfall wären deutlich günstigere Konditionen angemessen, wenn sich die Absicherung von den bisher 
unterstellten 55 % auf beispielsweise annähernd 70 % verbessern ließe. Zwar ergäbe sich in diesem Fall weiterhin eine 
Einstufung in Besicherungsklasse 2 und Preisklasse E; allerdings wäre eine Einstufung in Besicherungsklasse 1 und daraus 
resultierend in Preisklasse C nur knapp verpasst worden. Insofern bietet die Obergrenze der Preisklasse C dann einen 
besseren Anhaltspunkt für die Höhe des angemessenen Zinses als die Obergrenze der Preisklasse E.  
 

3. Beantragung eines Kredits nach RGZS-Bepreisung 
 

 
Das RGZS wird in den meisten gewerblichen Förderprogrammen der ISB angewendet. Einzelheiten können aus den 
jeweiligen Richtlinien zum Förderprogramm entnommen werden. 
 
Kredite, für die die ISB durch eine Haftungsfreistellung Risiken der Hausbank übernimmt, werden ebenfalls risikogerecht 
nach dem RGZS bepreist. Insofern gelten für haftungsfreigestellte Kredite dieselben maximalen Kreditnehmerzinsen wie für 
nicht haftungsfreigestellte Kredite. Haftungsfreistellungen stellen im RGZS keine Sicherheit dar.  
 
Haftungsfreistellungen sind insbesondere bei Kreditbeträgen unter 250.000 EUR eine schnelle und schlanke Alternative zu 
Bürgschaften.  
 
Bürgschaften der ISB bzw. der Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz GmbH bewirken im Falle begrenzter 
Absicherungsmöglichkeiten regelmäßig eine Verbesserung der Sicherheitenklasse und damit eine Absenkung der maximal 
zulässigen Kreditnehmerkonditionen. Gegenzurechnen sind die Kosten der Bürgschaftsübernahme, also Bürgschaftsentgelt 
und eventuelle Bearbeitungsentgelte. 

                                                 
2 Für Kombinationen aus Bonitäts- und Besicherungsklassen, die nicht explizit angegeben sind, ist eine Antragstellung nicht zulässig.  
    Gegebenenfalls kann hier über eine Bürgschaft eine Verbesserung erreicht werden (siehe Punkt 2.2). 


